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N ota rzt-Stand o rt Lütjen bu rg

03.1 1 .1 0
. lhre Anfrage vom 07.11.10, mein Schreiben vom

Schreiben vom 16.12.10

Sehr geehfier Herr Potrafky,

nach umfangreicher und arbeitsintensiver Aufbereitung der Daten kann ich lhnen heute lhre Fra-
gen vom 07 11 10 beantworten.

1. Nach Auskunft der SH-Landesregierung (Min. Arbeit, Soziales u. Gesundheit) an das ZDF,
Redaktion Frontal 21, ist zwischen kommunalen Aufgabenträgem und Krankenkassen ein Ver-
fahren vereinbaft worden, um kurzfristiq auf Unterschreitungen des Hilfsfristensicherungsgra-
des reagieren zu können.
Was wird hier unter kurzfristig verstanden? Wie funktionieri dieses Veffahren und wie oft muss
es durchschnittlich im Kreis Plön angewendet werden?

Diese Frage ist an die Landesregierung zu richten, die dem Kreis als Rechtsaufsichtsbehörde
verbindliche Vorgaben zu machen hätte.

lm Ubrigen venrueise ich auf die als Anlage beigefügte Antwort der Landesregierung vom 09.12.10
auf die Kleine Anfrage der SPD-Landtagsabgeordneten Anette Langner und Bernd Heinemann
vom 23.11.10.

2. Es rsf dem Kreis nach persönlich unterschriebener Auskunft des Henn Landrats vom 26.10.10
nicht möglich, eine Aussage zu der allen Routenplanern widersprechenden Auskunft der Kran-
kenkassen zu treffen, nach der z. B. die Notarztstandofte Preetz, Schönkirchen und Oldenburg
reale Eintreffzeiten für Notfallorle in Lütjenburg und Umgebung haben, die regelmäßig deutlich
unter 20 Minuten liegen.
Wie überprüft der Kreis Plön im Rahmen seiner Aufgabe zur Kontrolle des tatsächlichen Errei-
ch u ng sg rad s d ie H ilfsfristen?

Eine Hilfsfrist gibt es nur für das ersteintreffende Rettungsmittel, nicht explizit für den Notazt.

WichtigerHinweisVerfahrenSantrage'Rechtsbehe|feoderSchriSätze

nahme und lvlanipulation besteht Daruber hinaus konnen Versand und Empfang von e-Marls aus technischen und betrieblichen Gründen gestört sein
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3. ln wie viel Prozent der Rettungseinsätze (bttte nach RTW / NEF differenziefl wird die Hilfsfrist
im Kreis Plön eingehalten?

lm Jahr 2010 (Januar bis September) wird die Hilfsfrist im Kreis Plön durchschnittlich zu77 o/o

eingehalten. Damit liegen die Einsätze innerhalb der Hilfsfrist deutlich unter dem nach dem Ret-
tungsdienstgesetz (RDG SH) geforderten Durchschnitt von 95 o/o. Der Kreis Plön als Träger des
Rettungsdienstes hat darauf jedoch bereits reagierl.

Die vorletzte Rettungsmittelanpassung datiert aus dem Jahr 2003. Bis Mitte 2009 konnten die
Träger des Rettungsdienstes aufgrund der zunächst abzuschließenden Verhandlungen mit den
Krankenkassen um eine neue Eckpunktevereinbarung, in der die Rahmen- und Verfahrensbedin-
gungen für die Kassenleistungen festgelegt werden, keine Neubemessung der Rettungsmittelvor-
haltung durchführen. Bereits vor den Verhandlungen über diese Vereinbarung hatten die Träger
die Krankenkassenverbände auf die wesentlichen Leistungssteigerungen seit 2003 aufmerksam
gemacht und auf die zwingende Anpassung der Rettungsmittelbedarfsplanungen hingewiesen.
Nachdem für den Versorgungsbereich Plön Einigkeit über die Beauftragung eines Gutachtens zur
Neubemessung erzielt werden konnte, wurde das ErEebnis am 24.09.10 vorgestellt. Die Kassen
erkannten schließlich den vom Gutachter festgestellten Mehrbedarf an, so dass es zu einer deutli-
chen Steigerung der Vorhaltung kommt. U. a. wird der für den Grenzbereich zwischen Lütjenburg
und Plön in bestimmten Tageszeiten bestehende Mehrbedarf durch die Stationierung eines weite-
ren RTW in Lütjenburg abgedeckt.

4. Hatte die nach den vorgelegten Unterlagen unrichtige Aussage von Dr. Drerup (2. B. in der
Einwohnerfragestunde der Kreistagssitzung vom 16.09.10), dass sich die Lütjenburger Arzte
gegen einen Notarzt-Standoft Lütjenburg ausgesprochen hätten, Einfluss auf den Entschei-
dungsgang zur jetzigen Situation? Wie werden die dem Vorsitzenden des Ausschusses über-
gebenen, von den 24 Lütjenburger Arzten aller Fachrichtungen unterschriebenen, aktuellen
Stellungnahmen insbesondere auch auf die Einbeziehung der vor Oft vorhandenen ausgebil-
deten Notärzte in den weiteren Entscheidungsgang einbezogen?

Dervon lhnen zitierten Aussage hat Dr. Drerup in derAusschusssitzung am 03.11.10 widerspro-
chen. lm Rahmen der Gespräche mit Notärzten über eine mögliche Dienstübernahme sind dem
Kreis entsprechende Außerungen auch nicht bekannt geworden. Als Notäzte qualifizierte Arzte
sind willkommen, sich an der Besetzung der Notdienste zu den gegebenen Rahmenbedingungen
(in der Saison, Nachtzeit und an den Wochenenden für € 20,00/Std.) zu beteiligen. Die Arzte, die
sich nach der von lhnen vorgelegten Liste zur Mitarbeit bereiterklärt haben, beschränken ihre Be-
reitschaft im Ubrigen auf ihre Praxisöffnungszeiten.

5. Warum sind in der Ausv,rertung der saisanalen Einsätze im Raun Lütjenburg nur die unstrittig
kürzesten Anfahrtzeiten des Lütjenburger NEF ausgeweftet worden und nicht die insgesamt
von den betroffenen Einwohnerinnen und Einwohnern als strittig angesehenen Anfahrizeiten
der externen NEF?
Liegt es nicht nahe, diese Zeiten vorrangig auszuweften, da sie ganzjährig für die Beurteilung
der Hilfsfristen relevant sind?

Da der Gesundheitsausschuss lediglich eine Auswertung der Notarzteinsätze im Raum Lütjenburg
in Auftrag gegeben hatte, wurde auch nur dieser Bereich betrachtet.

Es liegt aufgrund dieses Auftrags nicht nahe. Dennoch hat der Ausschuss in seiner Sitzung am
03.11.10 um die Klärung der NEF-Eintreffzeiten im gesamten Kreisgebiet gebeten. Das Ergebnis
entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.

lch erlaube mir auch an dieser Stelle den Hinweis, dass es keine Hilfsfrist für den Notazt gibt.



Notazteinsätze im Versorgungsbereich Kreis Plön und in benachbarten Bereichen (nachbar-
schaftliche Hilfe)
Zeitraum. Jan. - Okt. 2010;
Datenqrundlaqe. Leitstellendaten für den Versorgungsbereich Kreis Plön

Versorgungs-
bereich

bis 12 Minuten bis 20 Minuten über 20 Minuten Summe
keine

Angaben

Lütjenburg 40

14,1o/o

90

31,70Ä

154

54.20/o

284 118

Pön 37

12,5%

149

50,5%

109

36,9%

295 79

Preetz 334

52,50/o

145
22.8o/o

157

24.7o/o

636 82

Probsteierhagen 184
32.6%

185

32,80/o

195

34,60/o

564 111

Ke 10

50,0%

3

15,0o/o

7

35,00/o

20 10

Bordesholm 2

9,1%
12

54.50/o

8

36,4%

22 10

Dorf Berlin SE 0

0%

2

50%

2

50o/o

4 1

Leitstelle
Holstein SE

2

15,40/o

4

30,8%

a
I

53,8%

13 3

Leitstelle

Ostholstein

0

0%

2

50Yo

2

50%

4 4
I

Gesamt:

rel. Verteilunq

569

36,5%

502

32,20/o

487 1558

31.30/o

zvt

6. /sf es richtig, dass im Raum Lütjenburg über die Handy-Notrufnummer 112 detzeit zunächst
Potizei bzw. Feuenuehr, nicht aber die Rettungsleitstelle erreichbar ist, und erst zur Rettungs-
leitstelle durchgestellt werden muss?

bereits in der Ausschusssitzung am 03.1 1 .10 beantwortet

7. W6 wird das BGH-lJrteil (BGH 3. Zivilsenat, tJrteil vam 12. November 1992, Az lll ZR 178/91),

nach dem Rettungs- und Notarztdienst eine Einheit bilden, im Kreis Plön umgesetzt, wenn

teilweise erst ein Sanitäter und dann deutlich später ein Notarzt eintrifft?

Für die Fahrzeuge ist das sogenannte Rendezvous-System (RTW/NEF) festgelegt. Dieses Sys-

tem verlangt nicht, dass RTW und NEF gleichzeitig am Einsatzofi eintreffen.

Der Rettungsdienst Kreis Plön setzt übrigens seit 1999 keine Sanitäter mehr ein, sondern aus-

schließlich hauptberufliche Rettungsassistenten, die mit ärztlichen Teilbefugnissen im Rahmen

der Notkompetenz ausgestattet sind.

8. Wie gteichmäßig sind Notarztstandofte bzw. notärztlicher Dienst rn Sch/eswig-Holstein verteilt?
(2. B. Ostholstein = 7 Notarztstandofte )g. Wie lauten die belastbaren Bemessungsgrundlagen für Notantstandorte, das heißt, nach weL

chen Grundlagen werden Notaztstandofte geplant bzw. verhandelt?

Die Notarztstandorte sind historisch gewachsen und werden nach Bedarf angepasst, sofern und

soweit mit den Kostenträgern medizinisch und finanziell Einvernehmen erzielt werden kann.
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Uber den notärztlichen Dienst in Schleswig-Holstein (sogenannter vertragsäztlicher Dienst) kann
die Kassenäztliche Vereinigung Schleswig-Holstein Auskunft geben.

10. lst es richtig, dass teilweise die Bereitschaft der Notärzte nicht am Bereitschaftsoft des NEF
geleistet wird und die Arzte im Notfall zum Einsatz erst abgeholt werden müssen?
Wie lang sind die Ausrückzeiten von der lnformation des NEF b/s zur Abfahrt des Notantes in
den einzelnen Standorten, die den Raum Lütjenburg "bedienen"?

Wie verschiedentlich ausgeführt, gibt es für den Notazt keine Hilfsfrist, somit auch keine vorge-
gebenen Ausrückzeiten, die Bestandteil der Hilfsfrist sind. Dennoch sind die Notäzte angewiesen,
unverzüglich auszurücken.

11.lst es richtig, dass die Leitstelle Kiel und der Standort Oldenburg unterschiedliche und nicht
kompatible Rechnersysfeme haben, so dass im Alarmfall immer Telefonzelt "verloren geht"?

bereits in der Ausschusssitzung am 03.11.10 beantwortet

12. Wie oft ist das NEF Schönkirchen in anderen Kreisen als Plön oder der Stadt Kiel im Einsatz -
z. B. im Kreis Rendsburg-Eckernförde?

Dies müsste lhnen die Stadt Kiel beantworten, da wir keine Daten der Nachbarkreise und der
Stadt Kiel erhalten.

13.Welche Optimierungsmöglichkeiten des bestehenden Rettungsdienstkonzepts des Krerses
Plön hat die Venualtung in Ausführung des Besch/usses zu TOP 16 (4.) der Sitzung des Kreis-
tags vom 03.12.09 gefunden und geprüft bzw. untersucht?

bereits in der Ausschusssitzung am 03.11.10 beantwortet

14. Wie viele Einsätze sind in den vergangenen Jahren durchschnittlich zwischen 06.00 und 18.00
Uhr durch NEF der Standofte Schönkirchen, Oldenburg, Eutin und Preetz im Großraum Lüt-
jenburg gefahren worden?
Wie lang waren deren Anfahrtzeiten?

Die Frage kann wegen Umstellung auf ein leistungsfähiges EDV-System nur für Einsätze ab 2009
beantwortet werden ; siehe Tabelle.

Anzahl der Einsätze der NEF Preetz, Schönkirchen, Oldenburg und Eutin im Jahr 
I

2009 mnntaos bis freitaos 06:00 bis 18'00 lJhr im Versorounosb,ereich Lütienburo2009 montacs bls freitaqs 06:00 tris 18'00 Uhr im ch Lütienbur

Standort Anzahl

Schönkirchen 3

Oldenburg 10

Eutin 2

Preetz 85

Lütienburq 5

105

I 2009 564

15. Kann man unter Beachtung der Fahrizeiten noch von bedaffsgerechter und leistungsfähiger
Organisation im Sinn des $ 8a Abs. 3 RDG sprechen?

Ja!
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16. Sind diese Fahrten rechnerisch dem Standoft Lütjenburg zugeschlagen worden, als es im
MDK-Gutachten um die Einsatzhäufigkeit pro Standort ging, oder sind sie dem jeweiligen
Standort des al arm ierte n Ei n satzfah rze ugs zugerech net worden?

Dies müsste lhnen der MDK-Gutachter beantworten.

Den Ausschussmitgliedern habe ich dieses Schreiben zur Kenntnis gegeben.


